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ZBW: Wie bewerten Sie den EHDS und welche politischen 
Forderungen vertreten Sie in diesem Zusammenhang? 

Andreas Glück: Der europäische Gesundheitsdatenraum 
EHDS kann ein echter Mehrwert für medizinisches Fachper-
sonal und insbesondere auch für Patient*innen werden. Als 
Facharzt für Chirurgie, als der ich immer noch einige Stun-
den wöchentlich arbeite, kenne ich die Situation, wenn Men-
schen im Ausland behandelt wurden, jedoch bei der An-
schlussbehandlung in Deutschland weder ein Arztbrief, La-
bordaten oder Bildgebung zur Verfügung stehen. Häufig sind 
dann Doppeluntersuchungen notwendig. Deshalb soll der 
EHDS einen EU-weiten Datenaustausch ermöglichen. Auch 
für wissenschaftliche Zwecke oder politische Entscheidungen 
können dann anonymisierte Daten herangezogen werden. 
So sehr ich das Ziel des Kommissionsvorschlags teile, so sehr 
sehe ich es jedoch als meine Aufgabe an, auf die Praxistaug-
lichkeit der Regulierung zu achten. Nur wenn der Daten-
schutz und eine Opt-Out-Möglichkeit gewährleistet sind, 
werden die Patient*innen mitmachen. Nur wenn sicher ist, 
dass keine wesentliche Mehrbelastung auf Praxen und Klini-
ken zukommt, wird es hier die nötige Bereitschaft geben. Auf 
beide Punkte ist bei der Umsetzung des EHDS gleichermaßen 
zu achten. 

Wie wird gewährleistet, dass der EHDS nicht zu einer Über-
lastung der Zahnärzteschaft führt, insbesondere in Bezug auf 
den erhöhten Zeitaufwand für die Dokumentation und die 
Nutzung elektronischer Systeme? Sind finanzielle Anreize vor-
gesehen, um sicherzustellen, dass Zahnärzt*innen angemes-
sen für die Verwendung des EHDS kompensiert werden?

Bereits jetzt werden Anamnese, Diagnostik und Therapie oh-
nehin schon umfangreich dokumentiert. Die elektronische 
Patientenakte hat hier – auch unabhängig vom EHDS – große 
Vorteile. Über die Kompatibilität bestehender Software kann 

sichergestellt werden, dass ohnehin erhobene Daten ausge-
tauscht werden können. Durch Ankreuzbögen oder Stan-
dardtextblöcke können elektronische Akten auch einfach im 
Umgang sein. Die Tatsache, dass Zahnärzt*innen zukünftig 
auf Gesundheitsdaten aus der ganzen EU zurückgreifen kön-
nen, erspart den Praxen den Aufwand, Befunden hinterherzu-
rennen oder doppelte Diagnostik durchzuführen. Die EU för-
dert die Digitalisierung im Gesundheitsbereich mit diversen 
Programmen. 
Es muss aber klar sein: Der EHDS kann nur funktionieren, 
wenn eine praxisnahe Anwendung gewährleistet ist. Dann 
kann er aber zum echten Mehrgewinn für alle werden. 

Gibt es geplante Evaluierungen, um die Effektivität und Effi-
zienz des Systems zu überprüfen?

Der Kommissionsvorschlag legt in erster Linie die Standards 
fest, die auf europäischer Ebene garantiert werden sollen, und 
lässt den Mitgliedstaaten viel Freiheit bei der Umsetzung. Der 
Gesetzentwurf sieht eine teilweise und vollständige Evaluie-
rung in fünf beziehungsweise sieben Jahren vor. Je nach Er-
gebnis kann die Kommission dann entsprechende Anpassun-
gen vornehmen. 

Gibt es Pläne für eine kontinuierliche Überprüfung und Aktu-
alisierung der MDR, um sicherzustellen, dass sie den Bedürf-
nissen von Zahnärzt*innen und auch Patient*innen gerecht 
wird? Wie werden Feedback und Erkenntnisse aus der Praxis 
in die Überarbeitung der Verordnung einbezogen?

Die bereits in der letzten Legislaturperiode durchgeführte 
Verschärfung der Medizinprodukteverordnung MDR und de-
ren Folgen beschäftigen mich als MdEP und als Chirurgen 
praktisch täglich. Gemeinsam mit einigen anderen Abgeord-
neten konnten wir in dieser Legislaturperiode mehrere Ver-
besserungen erreichen, indem wir beispielsweise das Inkraft-
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Wie gedenken Sie als EU-Politiker, auf die Bedenken der Zahn-
ärzteschaft hinsichtlich des geplanten Verbots der Verwen-
dung von Amalgam ab 2025 sowie des Verbots der Herstel-
lung in der EU und des Exports in Drittstaaten aus Umwelt-
schutzgründen einzugehen und möglicherweise Anpassungen 
oder Lösungen zu finden, die sowohl die Umwelt schützen als 
auch die Interessen der Zahnärzteschaft berücksichtigen?

Michael Bloss: Amalgam sollte, wie von der Kommission 
vorgeschlagen, nach 2025 nicht mehr eingesetzt werden. 
Es ist eines der letzten noch legalen Nutzungen von 
Quecksilber, das besonders umweltschädlich ist. Es gibt 
ausreichend Alternativen.
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RAHMENZEITPLAN FÜR DIE WAHL 
ZUR VERTRETERVERSAMMLUNG 
DER LZK BW

Der Landeswahlausschuss hat in seiner 
Sitzung am 10. Januar 2024 den Rah-
menzeitplan für den zeitlichen Ablauf 
der 18. Wahl zur Vertreterversamm-
lung der Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg für die Kammer-
periode vom 1. Januar 2025 bis 31. 
Dezember 2028 gemäß der Wahlord-
nung vom 23. Januar 2008, zuletzt ge-
ändert am 23. Juli 2022, aufgestellt. 

Dienstag, 20.02.2024
Ablauf der Frist zur Bildung der Bezirks-
wahlausschüsse und Benachrichtigung 
der bestellten Mitglieder (§ 6 Abs. 6 
Wahlordnung)

Dienstag, 05.03.2024
Ablauf der Frist zur Aufstellung des 
Zeitplanes der Bezirkswahlausschüs-
se (§ 12 Abs. 2 Wahlordnung) und der 
Wählerliste (§ 13 Abs. 1 Wahlordnung)

Dienstag, 26.03.2024
Ablauf der Frist zur Bekanntgabe des 
Zeitplanes der Bezirkswahlausschüs-
se, Mitteilung an die Wahlberechtigten 
über die Aufnahme in die Wählerliste (§ 
13 Abs. 2, S. 3 Wahlordnung), Bekannt-
machung und Auflegung der Wähler-
liste, der ein Abdruck der Wahlordnung 
beizufügen ist, mit Datum des Beginns 
und des Endes der Auflegungsfrist (§ 13 
Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 3 Wahlordnung) 
und mit Hinweisen zur Aufstellung und 
Einreichung von Wahlvorschlägen (§ 16 
Abs. 1 Wahlordnung) innerhalb der im 
Zeitplan des Bezirkswahlausschusses 
festgelegten Frist, die anzugeben ist (§ 
16 Abs. 2 Wahlordnung).

Mittwoch, 03.04.2024 bis 
Mittwoch, 17.04.2024
2-wöchiger Zeitraum (Auflegungsfrist) 
für die Auflegung der Wählerliste in den 
Geschäftsstellen der Bezirkszahnärzte-
kammern (§ 13 Abs. 2 Wahlordnung)

Montag, 22.04.2024
Ablauf der Frist (bis zum Ablauf des 3. 
Wochentags seit Ende der Auflegungs-
frist) für die Anträge an den Bezirks-

wahlausschuss auf Berichtigung oder 
Vervollständigung der Wählerliste (§ 14 
Abs. 1 Wahlordnung).

Montag, 06.05.2024
Ablauf der 2-wöchigen Frist zur Ent-
scheidung über Berichtigung oder 
Vervollständigung der Wählerliste und 
ggfs. zur Berichtigung der Wählerliste (§ 
14 Abs. 4 Wahlordnung).
Abschluss der Wählerliste (§ 15 Wahl-
ordnung). 
Fristsetzung durch Bezirkswahlaus-
schuss für die Einreichung von Wahl-
vorschlägen (§ 16 Wahlordnung).

Dienstag, 14.05.2024
Ablauf der Frist für die Einreichung 
der Wahlvorschläge (§§ 16, 17 Wahl-
ordnung), anschließend unverzügliche 
Prüfung der Wahlvorschläge durch den 
Bezirkswahlleiter, ggf. unverzüglicher 
Hinweis auf Mängel an die Unterzeich-
ner/innen (§ 18 Abs. 1 Wahlordnung).

Freitag, 24.05.2024
Ablauf der Frist zur Behebung von 
Mängeln eingereichter Wahlvorschläge 
(§ 18 Abs. 2 Wahlordnung)

Mittwoch, 05.06.2024
Ablauf der Frist zur Entscheidung über 
die Zulassung der eingereichten Wahl-
vorschläge (§ 18 Abs. 3 Wahlordnung)

Mittwoch, 26.06.2024
Ablauf der Frist für die Versendung der 
Zugangsdaten und des Informations-
materials zur digitalen Stimmabgabe, 
mit der Aufforderung, innerhalb der 
vom Bezirkswahlleiter bestimmten Frist 
(mind. 10 Tage gemäß § 19 Abs. 4, § 20 
Abs. 1 Wahlordnung) abzustimmen.
Bekanntgabe von Ort und Zeit, an 
welchem die Sitzung des Bezirkswahl-
ausschusses zur Feststellung des Wahl-
ergebnisses (§ 20 Abs. 1 Wahlordnung) 
stattfinden wird.

Montag, 15.07.2024
Ablauf der Frist für die Online-Stimm-
abgabe

Dienstag, 16.07.2024
Meldung des Wahlergebnisses an die 
Bezirkskammern durch Polyas

Mittwoch, 17.07.2024
Ablauf der Frist für die Feststellung des 
Wahlergebnisses 
(§§ 21 – 24 Wahlordnung)

Freitag, 19.07.2024
(Schulferien in BW: 25.07.2024 – 07.09.2024)
Ablauf der Frist für die Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses 
(§ 25 Wahlordnung). Veranlassung der 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
(§ 10 Abs. 3 Wahlordnung). 
Einberufung der konstituierenden Sit-
zung der Bezirksvertreterversammlung 
durch den Bezirksvorstand mit einer 
Frist von 3 Wochen (§ 26 Abs. 1 Wahl-
ordnung).

Freitag, 11.10.2024
Ablauf der Frist für die Abhaltung der 
konstituierenden Vertreterversamm-
lungen der Bezirkszahnärztekammern 
und Wahl der Landesvertreterinnen 
und -vertreter in die LZK-Vertreterver-
sammlung (§ 26 i. V. m. § 27 Wahlord-
nung).

Mittwoch, 16.10.2024
Ablauf der Frist für die Überprüfung 
und Bestätigung der Einhaltung der 
Wahlvorschriften für die Wahl zur 
LZK-Vertreterversammlung durch den 
Landeswahlausschuss sowie Feststel-
lung der Vertreterinnen und Vertreter 
der Universitäten und deren Amtszeit 
(§ 31 Satz 1 Wahlordnung)
Benachrichtigung der gewählten Lan-
desvertreterinnen und -vertreter zur 
LZK-Vertreterversammlung und deren 
Ersatzpersonen durch Brief sowie der 
Vertreterinnen und Vertreter der Uni-
versitäten von ihrer Mitgliedschaft in 
der LZK-Vertreterversammlung (§ 31 
Satz 2 Wahlordnung).
Bekanntmachung des Wahlergebnis-
ses für die LZK-Vertreterversammlung 
durch den Landeswahlleiter (§ 31 Satz 
3 i. V. m. § 10 Abs. 3 Wahlordnung) im 
Zahnärzteblatt BW oder schriftliche 
Benachrichtigung.

Samstag, 07.12.2024
Konstituierende Vertreterversammlung 
der LZK Baden-Württemberg.
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